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kaum eine andere Vogelgruppe 
fasziniert Vogelbeobachter, oftmals 
aber auch „vogelkundliche Laien“, 
so sehr wie Greifvögel. Ich freue 
mich, Ihnen mit unserem Son-
derheft „Greifvögel“ auch dieses 
Jahr zusätzlich zu unseren zwölf 
 regelmäßigen Heften 
wieder eine Ausgabe von 
Der FALke vorlegen zu 
können, in der wir uns 
intensiver mit einem 
Thema beschäftigen. Mit 
unseren Sonderheften 
verfolgen wir das Ziel, 
nicht einfach ein weiteres 
Heft von Der FALke 
zusammenzustellen, 
sondern auf eine Vogel-
art, eine taxonomische 
Vogelgruppe oder auch einen 
Lebensraum mit seiner Vogelwelt 
genauer einzugehen. Wir haben uns 
bemüht, im Sonderheft „Greifvögel“ 
einen Bogen über eine möglichst 
große Bandbreite von Themen zur 
Beobachtung und zum Schutz von 
Greifvögeln zu spannen. Geogra-
phischer Schwerpunkt ist hierbei 

Deutschland, wobei die Beiträge 
aber auch Beobachtungen von 
Spanien bis Georgien liefern. Hätten 
Sie gewusst, dass alleine in Spa-
nien etwa 22 000 Gänsegeierpaare 
brüten – mit Nichtbrütern und 
Individuen aus den weiteren drei 

Geierarten sind dies 
rund 100 000 Geier 
alleine in Spanien! 
kein Wunder, dass 
Gänsegeier im-
mer häufiger auch 
nach Mitteleuropa 
kommen. Oder dass 
in Georgien alljähr-
lich ende August 
an einzelnen Tagen 
fast 90 000 durch-
ziehende Wespen-

bussarde gezählt werden? In un-
serem Sonderheft können Sie dies 
und vieles andere nachlesen.

Schon wenige Wochen nach sei-
ner Vorstellung hat sich die Inter-
netplattform ornitho.de des DDA 
als ein ausgesprochen populäres 
und nützliches Hilfsmittel für die 

Sammlung beispielsweise von Daten 
zum derzeit stattfindenden einflug 
des raufußbussards erwiesen. Sie 
können hier ganz einfach verfolgen, 
wo Individuen dieser Greifvogelart 
beobachtet wurden – und natürlich 
Ihre eigenen Beobachtungen einge-
ben. Schauen Sie doch einmal auf 
der Internetseite nach. 

Bereits jetzt möchte ich unser 
Schwerpunktheft 2012 ankündigen. 
Dieses wird sich dem Thema „Vögel 
und Wald“ widmen. es würde mich 
interessieren, was Sie vom konzept 
unserer Sonderhefte halten. Über 
Ihre rückmeldung würde ich mich 
sehr freuen.

Ich wünsche Ihnen viel Freude mit 
unserem Schwerpunktheft „Greif-
vögel“!
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Mit Schrot abgeschossenes Kornweihen-
männchen.
  Foto: A. Hirschfeld. Hückelhoven, Februar 2008.

Heutzutage erfüllt die illegale 
Tötung streng geschützter 
Vogelarten eine ganze Reihe 

von Straftatbeständen, die von 
Tierquälerei (Tierschutzgesetz) über 
Schonzeitvergehen (§ 38 Bundesjagd-
gesetz) bis hin zur Jagdwilderei (§ 292 
Strafgesetzbuch) und der Verfol-
gung streng geschützter Arten (§ 71 
Bundesnaturschutzgesetz) reicht. 
Trotz dieser weitreichenden Schutz-
vorschriften sind illegale Abschüsse, 
Vergiftungen oder gezielter Fang von 

Als Konkurrenten um Jagdbeute und als angebliche Gefahr für Haus- und Nutztiere werden 
Greifvögel und Eulen seit Jahrhunderten von Menschen verfolgt. Schauermärchen wie das 
vom Kinder fressenden Adler sorgten zusammen mit handfesten Kopfprämien für erlegte 
„Krummschnäbel“ dafür, dass die Bestände vieler Arten bereits zu Beginn des 18. Jahr-
hunderts unter massiven Druck gerieten. Uhu und Steinadler erlitten dasselbe Schicksal 
wie Wolf und Luchs – sie wurden bis auf kleine Restbestände in Deutschland ausgerottet. 
Auf Druck der Naturschutzverbände wurde die Jagd auf Greifvögel bereits nach dem Krieg 
stark eingeschränkt und schließlich in den 1970er Jahren bundesweit verboten.

Futterneid contra Artenschutz:

Illegale Greifvogelverfolgung 
 in Deutschland

Greifvögeln in Deutschland jedoch 
immer noch weitverbreitet. 

Wie groß die Verluste durch 
menschliche Nachstellungen auch 
heute noch sein können, zeigt das 
Beispiel der Kreise Diepholz und 
Vechta in Niedersachsen. Allein in 
den Jahren 2009 bis 2011 wurden 
hier mehrere illegale Schlagfallen 
und zahlreiche verendete Greifvögel 
gefunden, darunter Mäusebussarde, 
Rohrweihen, Rotmilane, ein Schwarz-
milan und ein Sperber. Ludger Frye 

von der NABU-Ortsgruppe Vechta 
war bei der Bergung der toten Vögel 
dabei: „Auf einer Länge von nur 30 
Metern fanden sich vier Greifvogel-
kadaver – es war unglaublich. Insge-
samt sind somit hier inmitten unserer 
Naturschutzgebiete fast ein Dutzend 
Greifvögel tot aufgefunden worden, 
bei vermutlich hoher Dunkelzif-
fer“. Alle Tiere wurden vom NABU 
zur Ermittlung der Todesursache an 
ein staatliches Labor geschickt. Das 
Ergebnis ist eindeutig. Die Tiere 
waren mit einem in Deutschland seit 
Jahren verbotenen Insektizid gezielt 
vergiftet worden.

Doch wer steckt hinter solch einem 
organisierten Vogelmord? Der Ver-
dacht, dass Jäger Giftköder ausge-
legt haben könnten, um sich lästiger 
Konkurrenten zu entledigen, wurde 
von der zuständigen Kreisjägerschaft 
Vechta umgehend empört zurückge-
wiesen. „Wir wehren uns dagegen, 
dass ein Pauschalverdacht gegen die 
Jäger geäußert worden ist, ohne jegli-
che Beweisgrundlage“, so der 1. Vor-
sitzende Georg Fortmann. „Sollte sich 
jedoch eine Beteiligung von Jägern 
herausstellen, werden wir alle uns zur 
Verfügung stehenden Konsequenzen 
ergreifen“, versicherte der Kreisjäger-
meister.
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Mann wurde nach einer Strafanzeige 
des Komitees von der Staatsanwalt-
schaft Hannover zur Zahlung einer 
Geldbuße von 1200 Euro verurteilt. 
Der Verdacht, dass Taubenzüchter ihre 
Hand im Spiel haben, besteht auch bei 
der Vergiftung eines Wanderfalken, 
der am 31. Mai 2011 an einer Auto-
bahnbrücke zwischen Breuna und 
Rhöda (Hessen) mit einer toten Brief-
taube in den Fängen gefunden wurde. 
Auf dem Köder und dem Gefieder 
des toten Falken befanden sich blau 
gefärbte Verschmierungen, die später 
von einem Labor als Rückstände des 

hochgiftigen Pflanzenschutzmittels 
E 605 identifiziert wurden.

Die Methode, das Gefieder lebender 
Tauben mit Gift zu präparieren und 
die Tiere anschließend in der Nähe 
von Greifvogelnestern freizulassen, 
wurde in Deutschland bereits mehr-
fach dokumentiert. Obwohl in fast 
allen Fällen Taubenzüchter ins Visier 
der Ermittler gerieten, reichten die 
Beweise für eine Verurteilung nicht 
aus.

Aus Mangel an Beweisen eingestellt 
wurde auch das Verfahren gegen die 
Besitzerin einer Hühnerzucht in der 

Taubenzüchter unter Verdacht »

Eine weitere Interessengruppe, die 
immer wieder in Zusammenhang 
mit illegaler Greifvogelverfolgung 
genannt wird, sind Tauben- und 
Geflügelzüchter. Wie tief der Hass 
besonders bei Haltern teurer Rasse-
tauben sitzt, das kann man immer 
wieder in Szenezeitschriften wie 
„Die Brieftaube“ nachlesen. An der 
Spitze der Kampagne gegen die 
Greifvögel steht zurzeit der Berliner 
Thomas Gottschalk, Vorsitzender 
der Taubenzüchtergruppe „Tippler-
Club Deutschland e. V.“  (www.tipp ler-
club-deutschland.de/de/Raubvogelproblem.
htm). Auf der Homepage seines Ver-
eins schreibt Gottschalk von einer 
sogenannten „Raubvogelplage“ und 
behauptet: „Rund 90 % unserer Tipp-
ler hier in Berlin werden von Raub-
vögeln gefressen. Es geht uns alle 
an, wie wir diese Plagegeister redu-
zieren können“. Unter der Überschrift 
„Habichte fangen – die günstigste 
Zeit wählen“ wird der Taubenfreund 
dann konkret: „Besonders gefährdet 
sind die Jäger der Lüfte, in der Zeit 
von der Eiablage Anfang April bis 
zum Ausfliegen der Jungen im Juni. 
In dieser Zeit jagen die Männchen 
und versorgen das Weibchen und 
die Brut. Wird das Männchen dann 
gefangen, sterben alle Vögel“.

Naturschützer beobachten sol-
che kaum versteckten Aufrufe zum 
Vogelmord mit großer Sorge. „Es gibt 
zahlreiche Internetseiten, auf denen 
Greifvögel völlig einseitig als Schäd-
linge diffamiert und gleichzeitig 
handfeste Tipps für ihren Fang und 
ihre Tötung gegeben werden“, kom-
mentiert Alexander Heyd, Geschäfts-
führer des Bonner Komitees gegen 
den Vogelmord. „Viele Taubenlieb-
haber glauben so einen Unsinn und 
werden so zu Straftaten ermuntert“.

Lebende Gifttauben »

Wie zum Beispiel ein emeritierter 
Professor aus Isernhagen (Kreis Han-
nover), der im Oktober 2009 einen 
Habicht fing und tötete, um seine sel-
tenen Rassetauben zu schützen. Der 

Mit Carbofuran vergifteter Eierköder für Krähen und Greifvögel. 
  Foto: M. Imorde. Lengerich, Mai 2010.

Illegale Leiterfalle mit frisch gefangenem 
Habicht. Rechts sind die Reste der vom 
Habicht getöteten Ködertaube zu erkennen. 
 Foto: R. Meuffels. Heek, August 2011.
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Nähe von Weimar. Anwohner hatten 
auf dem Grundstück der Frau einen 
in einem illegalen Tellereisen gefan-
genen Habicht entdeckt und die 
Behörden eingeschaltet. „Es konnte 
trotz Ausschöpfung aller polizei-
lichen Ermittlungsmöglichkeiten 
nicht festgestellt werden, ob die 
Beschuldigte oder ihr Ehemann das 
verbotene Tellereisen in dem Garten-
grundstück der Familie aufgestellt 

hat“, so die zuständige Staatsanwalt-
schaft Erfurt.

Schrotschuss auf besetztes   »
Uhu-Nest

Beispiel Schleswig-Holstein. Auch 
hier werden immer wieder tote Greif-
vögel und illegal aufgestellte Vogel-
fallen entdeckt. Für landesweite 
Empörung sorgte hier im April 2008 

der Abschuss eines brütenden Uhu-
weibchens und seiner zwei Jungvö-
gel auf einem Horst bei Sarzbüttel 
(Kreis Dithmarschen). Unbekannte 
hatten mit einer Schrotflinte von 
unten durch das Nest geschossen 
und alle drei Vögel tödlich verletzt. 
Im Dutener Moor bei Alt Duven-
stedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) 
wurde im April 2010 eine tote Rohr-
weihe entdeckt, die in ein offen auf-
gestelltes Fangeisen geraten war. In 
unmittelbarer Nähe stand ein akti-
vierter Habichtfangkorb mit einer 
lebendigen Taube als Köder. Wer für 
diese Tierquälerei verantwortlich war, 
konnte trotz intensiver Ermittlungen 
der Polizei nicht geklärt werden.

Ebenfalls unerkannt blieb die Per-
son, die im April 2010 in der Win-
sener Marsch im Landkreis Harburg 
einen Rotmilan vergiftete. Das auf 
zwei Eiern sitzende Weibchen wurde 
tot aus dem Nest geborgen und von 
einem Labor auf Giftrückstände 
untersucht. Dabei wurde im Verdau-
ungstrakt des Vogels eine tödliche 
Menge an Mevinphos nachgewiesen. 
Auch dieses Insektizid ist seit Jahren 
in Deutschland verboten und darf 
weder verkauft noch angewendet 
werden.

Eine hohe Dosis Mevinphos war 
auch die Ursache für den Tod eines 
Seeadlers, der im Juni 2010 in den 
Kanalwiesen zwischen Güster und 
Pfützen (Kreis Herzogtum Lauen-
burg) gefunden wurde. Fünf Monate 
später wurden im benachbarten Kreis 
Ostholstein gleich drei tote Seeadler 
in einem Feldgehölz entdeckt. Auch 
in diesem Fall wurden die Kadaver 
toxikologisch untersucht und auch 
hier ist das Ergebnis eindeutig: Die 
Adler starben, nachdem sie von mit 
Mevinphos versetzten Fleischködern 
gefressen hatten. NABU-Landes-
vorsitzender Oscar Klose zeigte sich 
entsetzt: „Die Vergiftungsfälle stellen 
für den Seeadlerschutz in der Region 
einen herben Rückschlag dar. Wir 
hoffen, dass die Strafverfolgungsbe-
hörden diesem kriminellen Handeln 
schnell einen Riegel vorschieben“, so 
Klose.

Tote Katze als Köder »

Eine der schlimmsten Vergiftungsse-
rien der letzten Jahre ereignete sich 
in der Feldflur von Rheinstetten-

Vogelschützer Robert Meuffels mit vergifteten Bussarden und einem geschossenen Habicht. 
  Foto: W. Corten. Geilenkirchen, Januar 2011.

Mitarbeiter des Komitees gegen den Vogelmord haben die Polizei zu einer illegalen Lei-
terfalle gerufen. Gegen den Besitzer, einen Taubenzüchter, ist ein Strafverfahren einge-
leitet worden.  Foto: A. Hirschfeld. Versmold, März 2011.
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Mörsch (Baden-Württemberg), wo 
Anfang Januar 2011 insgesamt 25 
Mäusebussarde und drei Habichte tot 
aufgefunden wurden. Bei Untersu-
chungen im Chemischen und Vete-
rinäruntersuchungsamt Karlsruhe 
wurden im Verdauungstrakt der 
toten Vögel Rückstände des Pfl an-
zenschutzmittels Carbofuran nach-
gewiesen. Auch die im Zentrum der 
Greifvogelfunde ausgelegten Wild-
tierkadaver enthielten Carbofuran, 
das – wie Mevinphos – aus der Stoff-
gruppe der Carbamate stammt und in 
Deutschland seit Jahren nicht mehr 
verkauft oder angewendet werden 
darf. „Die Stadt Rheinstetten ist durch 
diesen barbarischen Vogelmord tief 
betroffen und empfi ndet dies auch 
als Angriff auf ihre jahrzehntelan-
gen Anstrengungen im Natur- und 
Vogelschutz“, so Oberbürgermeister 
Sebastian Schrempp in einer Presse-
mitteilung.

Kurze Zeit später wurde bekannt, 
dass auch im nur wenige Kilometer 
rheinaufwärts gelegenen Iffezheim 
(Kreis Rastatt) fünf Mäusebussarde 
vergiftet worden waren. Die Vögel 
wurden mit einer toten Katze ange-
lockt, die mit einem Narkosemittel 
präpariert worden war. Vermutlich 
um die Identifi kation der Katze zu 
vermeiden, wurden dem Tier die 
Ohren abgeschnitten. „Wir müs-
sen leider davon ausgehen, dass die 
jüngsten Funde toter Greifvögel nur 
die Spitze des Eisberges sind. Die 
meisten Vergiftungsfälle werden gar 
nicht als solche erkannt und bleiben 
daher unentdeckt“, sagt André Bau-
mann, Vorsitzender des NABU Baden-
Württemberg. Der Naturschützer 
fordert deshalb von der Landesregie-
rung die Einrichtung einer zentralen 
Dokumentations- und Meldestelle 
für Artenschutzdelikte. „Hier gibt es 
noch jede Menge Raum für Verbesse-
rung“, meint Baumann.

Nordrhein-Westfalen:  »
260 Fälle seit 2005

Modell für eine solche Verbesserung 
könnte Nordrhein-Westfalen sein, 
wo die im Düsseldorfer Umweltmi-
nisterium angesiedelte Stabsstelle 
Umweltkriminalität in enger Zusam-
menarbeit mit den Naturschutzver-
bänden des Landes seit 2005 ein 
fl ächendeckendes Monitoring von 

Greifvogelverfolgungen durchführt. 
Seitdem konnten Hunderte Fälle von 
Greifvogelverfolgung dokumentiert 
(siehe Kasten) und zehn Täter rechts-
kräftig verurteilt werden – das sind 
mehr als doppelt so viele wie in allen 

anderen Bundesländern zusammen. 
Ein schöner Erfolg, der unter ande-
rem auch auf ein gutes Zusammen-
spiel zwischen Vogelkundlern und 
Strafverfolgern zurückzuführen ist. 
„Die Sensibilität der Behörden und 

In den Jahren 2005 bis 2010 wurden in NRW insgesamt 260 Fälle illegaler 
Greifvogelverfolgung mit insgesamt 466 Opfern festgestellt. Dabei han-
delte es sich um 307 Mäusebussarde, 48 Habichte, 35 Rotmilane, 9 Sperber, 
7  Wanderfalken, 1 Baumfalken, 18 Turmfalken, 3 Rohrweihen, 3 Wiesen-
weihen, 2 Kornweihen, 9 Uhus und 4 Waldohreulen sowie 20 nicht näher 
bestimmte Greifvögel.
Mit insgesamt 112 Fällen und 320 Opfern ist die Vergiftung von Greifvö-
geln mit vergifteten Fleischködern die häufi gste der festgestellten Verfol-
gungsmethoden. 

Der illegale Fang von Greifvögeln mit Habichtfangkörben, Leiterfallen, 
Teller- und Abzugseisen oder anderen Fangeinrichtungen wurde 72 Mal fest-
gestellt und zur Anzeige gebracht. Im Rahmen der daraufhin eingeleiteten 
Ermittlungs- und Strafverfahren wurden von den Behörden unter anderem 30 
Leiterfallen (= Krähenmassenfallen), 26 Habichtfangkörbe, 14 Tel ler eisen und 
vier selbst gebaute Drahtfallen sichergestellt oder unschädlich gemacht.
Weiterhin wurden 54 Fälle von Abschuss sowie 22 sonstige Fälle, bei denen 
es sich nicht um Vergiftung, Fang oder Abschuss handelt, erfasst. An erster 
Stelle stehen dabei Eingriffe in Greifvogelbruten, besonders Horstbaumfäl-
lungen, mutwillige Störungen, das Aushorsten von Nestlingen sowie einige 
Fälle von illegaler Haltung.
Betroffen von illegaler Greifvogelverfolgung waren 38 von 53 Kreisen oder 
kreisfreien Städten. Auffällig ist, dass die überwiegende Anzahl der Fälle 
aus dem Tiefl and gemeldet wurde. In Mittelgebirgslagen scheint die illegale 
Greifvogelverfolgung ein weitaus geringeres Problem darzustellen.
In zehn Fällen aus den Jahren 2006 bis 2009 wurden Täter von den zustän-
digen Gerichten zu Geldstrafen zwischen 600 und 5400 Euro verurteilt. Als 
Täter traten Jagdscheininhaber oder Taubenzüchter in Erscheinung.

Ergebnisse des Monitorings in NRW

Dieser Mäusebussard wurde nachweislich mit dem Pfl anzenschutzmittel E605 getötet. 
 Foto: A. Hirschfeld. Kalkar, Februar 2010.
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die Zusammenarbeit zwischen Poli-
zei und Naturschutzverbänden haben 
sich seit Einrichtung der Stabsstelle 
deutlich verbessert“, berichtet Jens 
Brune, Leiter der Arbeitsgruppe Greif-
vögel der Nordrhein-Westfälischen 
Ornithologengesellschaft. Hilfreich 
ist dabei laut Brune auch ein Erlass 
der Landesregierung, in dem die 
Strafverfolgungsbehörden zur Aus-
schöpfung aller rechtlichen Mittel bei 
Fällen illegaler Verfolgung ermutigt 
werden. Der Erlass regelt außerdem, 
dass die toxikologische Untersu-
chung mutmaßlicher Giftopfer oder 
-köder aus Mitteln der Jagdabgabe 

bezahlt wird. Für Verbände oder Pri-
vatpersonen, die tote Greifvögel zur 
Untersuchung abgeben, fallen des-
halb keine Kosten an.

Tätern droht Verlust des  »
Jagdscheins

„Greifvogelverfolgung ist eine Straf-
tat, die in Nordrhein-Westfalen nicht 
toleriert wird. Sie wird mit allen zur 
Verfügung stehenden rechtsstaatli-
chen Mitteln bekämpft.“ so die klare 
Ansage von Jürgen Hintzmann, ehe-
maliger Staatsanwalt und Leiter der 
Düsseldorfer Stabsstelle. Handfeste 

Hilfe erhält das Land NRW dabei vom 
Komitee gegen den Vogelmord, des-
sen Mitarbeiter in den letzten Jahren 
mehr als 70 Fälle aufgedeckt und an 
die Öffentlichkeit gebracht haben. In 
mehreren Fällen ist es Komiteemit-
gliedern sogar gelungen, Jagdschein-
inhaber in flagranti beim Aufstellen 
illegaler Fallen oder beim Hantieren 
mit Giftködern zu filmen. 

Überregional bekannt wurde der 
Fall eines Jagdpächters aus der 
Gemeinde Nörvenich (Kreis Düren), 
in dessen Revier in den Jahren 2007 
bis 2009 insgesamt 82 vergiftete 
Greifvögel gefunden wurden, darun-
ter mehrere Rotmilane, Habichte 
und eine Wiesenweihe. Neben frisch 
toten Tieren und ausgelegten Ködern 
fanden sich auch zahlreiche ältere 
Kadaver, die unter Holzstapeln, alten 
Autoreifen und in Kaninchenbauten 
versteckt worden waren. Erst als es 
Mitarbeitern des Komitees gelang, 
den verdächtigen Waidmann mit 
einem vergifteten Bussard und einem 
Habichtfangkorb zu filmen, kam der 
Fall schließlich vor Gericht. Wegen 
Verstoß gegen das Bundesnatur-
schutzgesetz wurde der Jagdpächter 
am 3. September 2009 vom Landge-
richt Aachen zu einer Geldstrafe von 
2400 Euro verurteilt. Der Jagdschein 
des Verurteilten wurde nicht wieder 
verlängert und das Jagdrevier darauf-
hin neu verpachtet. Ähnlich erging 
es einem Jagdaufseher aus dem Kreis 
Borken, der von Komiteemitglie-
dern im Mai 2008 beim Hantieren 
mit einer Lebendfalle für Greifvögel 
fotografiert wurde. Auch hier kam es 
zu einer mittlerweile rechtskräftigen 
Verurteilung und dem Entzug der 
Jagderlaubnis. 

Es gibt aber auch Fälle, die aus 
Sicht des Vogelschutzes weniger 
erfreulich enden. So wurde das Straf-
verfahren gegen einen Jäger aus dem 
Kreis Coesfeld eingestellt, weil dieser 
behauptet hatte, mit einem in seinem 
Revier aufgestellten Habichtfangkorb 
lediglich Tauben fangen zu wollen. 
Ähnliches „Glück“ hatte auch ein Tau-
benzüchter aus Bornheim bei Bonn, 
der vor mehreren entsetzten Zeugen 
einem lebendigen, frisch gefangenen 
Habicht den Schädel zertrümmerte. 
Trotz eindeutiger Beweislage war 
die für derartige Straftaten zustän-
dige Staatsanwaltschaft Bonn der 
Ansicht, dass eine Ahndung der Tat 

Habichtfangkorb mit lebender Locktaube auf dem Dach eines Taubenschlages. Der Be-
sitzer dieser Falle wurde zu einer Geldstrafe von 2000 Euro verurteilt. 
  Foto: A. Hirschfeld. Rheinberg, Januar 2010.

Tierquälerei: Trotz eindeutiger Verbote werden in Deutschland immer noch Tellereisen 
aufgestellt. Greifvögel – hier ein Mäusebussard – gehören zu den häufigsten Opfern. 
 Foto: A. Hirschfeld. Rommerskirchen, Januar 2009.
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als Ordnungswidrigkeit „ausreichend 
erscheint“, besonders „in Anbetracht 
der Tatsache, dass der Beschuldigte 
hier noch nicht als Beschuldigter in 
Erscheinung getreten ist“.

Mit einer ähnlichen Begründung 
endete auch das Strafverfahren 
gegen einen Jäger aus Kreis Mett-
mann, der in seinem Garten einen 
Habichtfangkorb aufgestellt hatte. 
„Es kann erwartet werden, dass der 
Beschuldigte durch das bisherige 
Ermittlungsverfahren hinreichend 
beeindruckt und gewarnt worden 
ist“, so die Staatsanwaltschaft.

Ein europaweites Problem »

Die bisher vorgestellten Fallbeispiele 
sind keine Einzelfälle. Es handelt 
sich dabei nur um ein knappes Dut-
zend von vielen Hundert Fällen ille-
galer Greifvogelverfolgung, die in 
den letzten Jahren in Deutschland 
bekannt wurden. Dazu kommt noch 
einmal ein Vielfaches an unent-
deckten Taten. Man muss kein Bio-
loge sein, um zu erkennen, dass ein 
derartig starker Verfolgungsdruck 
einen starken negativen Einfl uss 
auf die Bestände unserer Greifvögel 
haben muss.

Trotz einiger Urteile gegen über-
führte Täter ist es aus Sicht des Vogel-
schutzes deshalb völlig inakzeptabel, 
dass der Großteil der eingeleiteten 
Strafverfahren von den Behörden 
ergebnislos eingestellt wird. „Oft wer-
den nicht alle rechtlichen Möglich-

keiten zur Aufklärung ausgeschöpft“, 
weiß Alexander Heyd. „Teilweise 
haben wir vor Ort mit Beamten zu 
tun, die noch nie etwas vom Bundes-
naturschutzgesetz gehört haben 
oder selbst Jagdscheininhaber sind“. 
Um mehr Täter zu überführen und 
damit andere nachhaltig abzuschre-
cken, fordert das Komitee gegen den 
Vogelmord die Ausbildung speziali-
sierter Polizisten, die sich ausschließ-
lich mit Artenschutz- und Jagd-
vergehen beschäftigen. Es verweist 
dabei auf andere EU-Länder wie zum 
Beispiel die Niederlande und Italien, 
die mit den „Grünen Brigaden“ oder 
dem „Corpo Forestale“ längst pro-
fessionelle Anti-Wilderer-Einheiten 
einsetzen. Denn die illegale Verfol-
gung von Greifvögeln durch Jäger 
und Gefl ügelhalter ist keineswegs ein 
rein deutsches Phänomen. So listet 
zum Beispiel ein Report der RSPB für 
Großbritannien insgesamt 426 Fälle 
von Abschuss und Vergiftung von 
Greifvögeln auf, die allein im Jahr 
2009 festgestellt wurden. Ähnliche 
Größenordnungen werden auch aus 
Frankreich, Spanien, Österreich und 
den Niederlanden gemeldet.

Zeugen gesucht »

Wie viel Personal und Ressourcen ein 
Staat für die Bekämpfung von Arten-
schutzkriminalität zur Verfügung 
stellt, ist überall eine Frage des poli-
tischen Willens. In Deutschland haben 
die Naturschutzverbände den Beweis 

erbracht, dass es sich bei den illega-
len Greifvogelnachstellungen um ein 
weit verbreitetes Phänomen handelt, 
das die Bestände streng geschützter 
Arten nachhaltig gefährdet. Es liegt 
nun in der Verantwortung und in der 
Macht der zuständigen Landesregie-
rungen, endlich Entscheidungen für 
eine effektivere Bekämpfung dieser 
Straftaten zu treffen.

Bis es soweit ist, sind die Behör-
den auf die Zu- und Mitarbeit von 
Vogelbeobachtern und Naturschutz-
verbänden angewiesen. Alle Zeugen 
sind deshalb zur Meldung toter Greif-
vögel und verdächtiger Fanggeräte 
aufgerufen. Zeigen Sie Zivilcourage 
und melden Sie illegale Greifvogel-
verfolgung den Behörden oder leiten 
Sie entsprechende Informationen an 
einen Naturschutzverband weiter. 
Nur so ist gewährleistet, dass diese 
skrupellos durchgeführten Umwelt-
verbrechen auch hierzulande erfolg-
reich bekämpft werden können.

Axel Hirschfeld
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Giftopfer Rotmilan: Allein im Jahr 2010 wurden in Nordrhein-Westfalen zwölf vergif-
tete Rotmilane entdeckt.  Foto: L. Dahlbeck. Hergarten, September 2008.




